Klausel über den Leistungsvorbehalt in Mietverträgen

Nach dem Ablauf von jeweils fünf Jahren, erstmals jedoch fünf Jahre nach Vertragsbeginn, werden beide Vertragsparteien berechtigt, Verhandlungen über eine Neufestsetzung der Miete zu verlangen. Die Neufestsetzung erfolgt dabei unter Berücksichtigung der ortsüblichen Gegebenheiten nach billigem Ermessen. Für den Fall, dass sich die Vertragsparteien bei den Verhandlungen über die Höhe der künftigen Miete nicht einigen können, beruft jede einen vereidigten Sachverständigen für gewerbliche Mieten. Wenn beide Sachverständige gleichfalls nicht zu einer übereinstimmenden Feststellung kommen, bitten die Vertragsparteien die für den Ort der Mietsache zuständige Industrie- und Handelskammer um die Benennung eines Schiedsgutachters. Die Feststellung dieses Schiedsgutachters ist für die Parteien verbindlich und wird in den Vertrag aufgenommen.
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